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leistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt 
am Main ( Internet: www.bafin.de)
Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 
Frankfurt am Main

A2 Allgemeine Informationen zum Vertrag
Vertragssprache
Die Vertragsbedingungen und diese Vorabinformationen werden 
in  deutscher Sprache mitgeteilt. Mit Zustimmung des Kunden 
wird die Bank mit dem Kunden während der Laufzeit des 
 Ver trages in Deutsch kommunizieren, sofern nicht im Einzelfall 
 etwas Abweichendes vereinbart ist.

Rechtsordnung und Gerichtsstand
Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehungen vor Abschluss 
 eines Vertrages gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbin-
dung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht 
(Nr.  6 Abs.  1 der Allge meinen Geschäftsbedingungen der 
Bank). Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“ 
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher 
die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank 
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
 Zahlungsdienstevertrag (§  675f des Bürgerlichen Gesetz-
buches),  können auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den 
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“, 
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder auf der 
 Internetseite des Bundesverbandes deutscher Banken e.  V. 
 unter www.bankenverband.de eingesehen werden kann. Die 
Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
 E-Mail) an die Schlichtungsstelle beim Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: 
(030) 1663-3169, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank).

Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot 
auf Abschluss des Basiskonto-Vertrages bzw. der Teilnahme-
vereinbarung zum Online- und Telefon-Banking ab, indem er 
den ausgefüllten und unterzeichneten „Antrag auf Abschluss 
eines Basiskontovertrags“ an die Bank übermittelt und dieser 
ihr zugeht. Der Basiskonto-Vertrag kommt zustande, wenn die 
Bank dem Kunden nach der gegebenenfalls erforderlichen 
Identitätsprüfung die Annahme des jeweiligen Vertrages be-
stätigt. Voraussetzung für eine Annahme des Vertrages ist, dass 
der Bank alle erforderlichen Unterlagen – einschließlich der 
Empfangsbestätigung dieser Information – vorliegen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienst-
leistungen ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Verbraucher 
rechtzeitig vor Abschluss des Vertrages nach Maßgabe des 
 Artikels 246b EGBGB zu informieren.

Dies vorausgeschickt, geben wir Ihnen zum Basiskonto sowie 
zum Online- und Telefon-Banking nachfolgende Informationen.

A1 Allgemeine Informationen zur Bank
Allgemeine Informationen zur Bank und zu für die Bank 
tätigen Dritten

Name und Anschrift der Bank
Deutsche Bank AG 
Taunusanlage 12 
60262 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 910-00 
Telefax: 069 910-34 225 
E-Mail: deutsche.bank@db.com

Zuständige Filiale
Die für die Geschäftsverbindung maßgebliche und zuständige 
Filiale ist die Filiale der Bank, die dem Wohnort des Kunden am 
nächsten liegt. Die Bank wird dem Kunden die Filiale gesondert 
mitteilen. Sollte der Kunde bereits mit der Deutsche Bank AG in 
Geschäftsverbindung stehen, wird das Konto bzw. der Kredit-
kartenvertrag in der Filiale geführt, in der der Kunde bereits 
 seine Geschäftsverbindung unterhält.

Wenn Bank und Kunde Online-Banking oder Telefon-Banking  
vereinbaren, gilt neben der Anschrift der zuständigen Filiale 
nachstehende zusätzliche Anschrift der Bank
Deutsche Bank AG 
04024 Leipzig 
Telefon: 069 910-10000 
Telefax: 069 910-10001

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank (Vorstand)
Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Fabrizio 
Campelli, Marcus Chromik, Bernd Leukert, Alexander von zur 
Mühlen, Laura  Padovani, Claudio de Sanctis, Rebecca Short

Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main: 
HRB 30000

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE114103379

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bank-
geschäften aller Art und von damit zusammenhängenden 
 Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 20, 60314 
Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienst-
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B Informationen zum Basiskonto-Vertrag
Wesentliche Leistungsmerkmale
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rech-
nung (Kontokorrentkonto) ein, schreibt eingehende Zahlungen 
auf dem Konto gut und wickelt vom Kunden veranlasste 
 Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisungen, Daueraufträge oder 
Lastschriften) zu Lasten dieses Kontos ab, soweit das Konto 
ausreichend Guthaben aufweist.

Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistungen 
vom Kontovertrag erfasst:

 — Kontoführung
 — Bargeldauszahlungen an Geldautomaten im Inland (kosten-
los an rund 9.000 Geldautomaten der Cash Group, Einzel-
heiten siehe Preis- und Leistungsverzeichnis)

 — Überweisungen
 — Daueraufträge
 — Lastschriftbelastungen
 — Scheckeinreichung/Einzug von Schecks, die auf das Inland 
bezogen sind

 — Nutzung des Online-und Telefon-Banking der Deutsche Bank 
(Einzelheiten siehe Abschnitt B2)

 — Kontoauszüge am Bankingterminal
 — Deutsche Bank Card Service (Debitkarte) mit einer Geheim-
zahl

 — Auf Kundenwunsch: Deutsche Bank Card Das Junge Konto 
(Debitkarte) mit Geheimzahl

Preise
Die Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus 
Kapitel A1 des jeweils aktuellen „Preis- und Leistungsverzeich-
nisses“. Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der 
Laufzeit des Kontovertrages erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Das jeweils aktuelle 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ kann der Kunde in den Ge-
schäftsräumen der Bank oder auf den Internetseiten der Bank 
unter www.deutsche-bank.de/preise einsehen. Auf Wunsch 
wird die Bank dieses dem Kunden zusenden.

Hinweise auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Eigene Kosten (z. B. Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selber 
zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. Bei 
der Nutzung des Telefon-Banking unter der Telefonnummer 
069 910-10000 entstehen dem Kunden pro Minute die Kosten 
eines Inlandsgespräches.

Leistungsvorbehalt
Keiner.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages

1. Beginn der Ausführung des Kontovertrages
Die Bank wird vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung 
der vertraglichen Leistungen beginnen.

2. Zahlung der Entgelte durch den Kunden
Die anfallenden Entgelte werden auf dem Girokonto zum 
 Quartalsende wie folgt belastet:

 — Monatlicher Grundpreis (Kontoführung)
 — Transaktionsbezogene1 Einzelentgelte

3. Kontoführung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Kontovertrag 
durch Buchung der Gutschriften und Belastungen (z. B. aus 
Überweisungen, Lastschriften, Daueraufträgen, Bargeldein- 
und -auszahlungen, Bankentgelten) auf dem in laufender 
Rechnung geführten Konto (Kontokorrentkonto). Beim Konto-
korrentkonto werden die jeweiligen Buchungspositionen zum 
Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum 
Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das 
Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitge-
teilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchungen werden 
auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des 
Betrages, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes 
sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge 
 werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. Kontoauszugs-
drucker, Postfach) übermittelt. Für den Abruf der Kontoaus-
züge am Kontoauszugsdrucker gelten die Bedingungen für die 
Benutzung von Kontoauszugsdruckern bzw. zur Nutzung des 
digitalen Postfach im Online-Banking

4. Einzahlungen/Zahlungseingänge
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die 
Bank dem Konto gut.

5. Bargeldauszahlung
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Bargeld-
auszahlung am Schalter oder an Geldausgabeautomaten.

6.  Überweisung
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift 
auf dem Konto des Begünstigten und Übermittlung der An-
gaben zur Person des Überweisenden und des angegebenen 
Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden 
Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kredit-
instituts des Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur 
Person des Überweisenden und des angegebenen Verwen-
dungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich 
aus den „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“.

7.  8-wöchiger Erstattungsanspruch bei SEPA-Basislast-
schriften

Einen Anspruch auf Erstattung eines belasteten Zahlungs-
betrags, der auf einer SEPA-Basislastschrift beruht, für die Sie 
dem Gläubiger ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, 
müssen Sie innerhalb von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der 
 Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags gegenüber der 
Bank geltend machen.
1  Zum Beispiel durch Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften.

https://www.deutsche-bank.de/preise
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8. Scheckeinlösung
Auf die Bank gezogene Schecks sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag 
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks 
sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im 
Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über 
eine Abrechnungsstelle einer Landeszentralbank vorgelegt 
werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der 
 Landeszentralbank festgesetzten Zeitpunkt an die Abrech-
nungsstelle zurückgegeben werden (vgl. Nr.  9 Abs.  2 der 
 „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“). Im Übrigen gelten die 
„Bedingungen für den Scheckverkehr“.

9. Deutsche Bank Card Service (Debitkarte)
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank 
durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Karten-
zahlung. Die Nutzung der Deutsche Bank Card Service (Debit-
karte) ist in den „Bedingungen für die Debit karten“ geregelt.

10. Vertragliche Kündigungsregeln
Es gelten die in Nr. 18 und 19 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für den Kunden und die Bank festgelegten 
 Kündigungsregeln.

Mindestlaufzeit des Vertrages
Keine.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
Bank und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen“ der Bank beschrieben. Daneben gelten insbesondere die 
nachstehenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder 
Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
enthalten:

 — Bedingungen für den Überweisungsverkehr
 — Bedingungen für den Scheckverkehr
 — Bedingungen für die Debitkarten
 —  Bedingungen für den Zugang zur Deutsche Bank AG über 
elektronische Medien

 — Bedingungen für die Benutzung von Kontoauszugsdruckern
 — Bedingungen für Lastschriften
 — Bedingungen für geduldete Kontoüberziehungen
 —  Bedingungen zur Nutzung des digitalen Postfach im Online-
Banking

Vorgenannte Bedingungen stehen in deutscher Sprache zur 
Verfügung.

C Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung bei im Fernabsatz geschlossenen 
Vert rägen über Finanzdienstleistungen
Wenn Sie den Antrag unterzeichnen, gilt für Sie folgende 
 Widerrufsbelehrung:

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Er-
klärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des 
Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informa-
tionen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Tele-
fax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn 
die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. 
Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Bank AG 
Postkorb F950 
Taunusanlage 12 
60262 Frankfurt am Main 
Telefax: 069 910–10001 
E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Infor-
mationen
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen 
folgende Angaben:

Allgemeine Informationen:
1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs-

rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informa-
tionen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des 
Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, 
 sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist 
(zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von 
 Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 
 Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis 

auf mögliche Steuern oder Kosten, die nicht über den 
Zahlungsdienstleister abgeführt oder von ihm in Rech-
nung gestellt werden;

5.  alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbrau-
cher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels 
zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch 
den Zahlungsdienstleister in Rechnung gestellt werden;

mailto:widerruf.fernabsatz@db.com
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6.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent-
schädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der 
Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensiche-
rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 
vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) 
 geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter 
die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3.  März 1997 über 
 Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschä-
digungssysteme fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:
7. zum Zahlungsdienstleister
a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner 

Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften ein-
schließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation 
mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

b)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seines 
Agenten oder seiner Zweigniederlassung in dem Mit-
gliedstaat, in dem der Zahlungsdienst angeboten wird;

c)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichts-
behörden und das bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes 
andere relevante öffentliche Register, in das der 
 Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, 
sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in 
diesem Register verwendete Kennung;

8. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu 

erbringenden Zahlungsdienstes;
b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die 

 ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines 
 Zahlungsauftrags erforderlich sind;

c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines 
Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungs-
vorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags 
(zugrunde liegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zu-
gegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: §  675n 
 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegte Zeitpunkt 
nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf 
ein nach diesem Zeitpunkt zugegangener Zahlungs-
auftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden 
Geschäftstag zugegangen gilt (zugrunde liegende Vor-
schrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs);

f)  die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden 
Zahlungsdienste;

g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen 
für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie bei-
spielsweise eine Zahlungskarte) zu vereinbaren (zugrunde 
liegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

h)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder 
mehrere unterschiedliche Zahlungsmarken auf seinem 
kartengebundenen Zahlungsinstrument zu verlangen, 

sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst anbietet, 
sowie einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, 
rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom 
Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise 
über alle verfügbaren Zahlungsmarken und deren 
 Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise, 
Kosten und Sicherheit, informiert zu werden (zugrunde 
liegende Vorschrift: Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2015/751 des Europäischen Parlaments und des 
 Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für 
kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 
19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1 geändert 
worden ist);

9. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungs-

dienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, 
die sich danach richten, wie und wie oft über die ge-
forderten Informationen zu unterrichten ist;

b)  eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse 

oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wech-
selkursen, die Methode für die Berechnung der tatsäch-
lichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und 
den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des 
Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;

d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des 
Referenzzinssatzes oder –wechselkurses, die auf den 
vereinbarten Referenzzinssätzen oder –wechselkursen 
beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Ver-
brauchers (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

10. zur Kommunikation
a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Infor-

mationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart 
wird, einschließlich der technischen Anforderungen an 
die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienst-
leister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor 
der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei 
 einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informa-
tionen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;

c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der 
Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die 
Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses 
erfolgen soll;

d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während 
der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Ver-
tragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbeleh-
rung genannten vorvertraglichen Informationen zur Er-
bringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

11. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungs-

instrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht 
gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von 
diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Dieb-
stahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige 
nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments 
unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis 
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erlangt hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675l Absatz 
1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unter-
richtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienst-
leister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs 
oder bei Sicherheitsrisiken;

c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienst-
leister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde 
liegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Ver-
lust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger miss-
bräuchlicher Verwendung des Zahlungsinstruments 
einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrunde 
liegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetz-
buchs);

e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienst-
leisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zu-
grunde liegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Ver-
braucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte 
oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungs-
vorgänge anzeigen muss (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienst-
leisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen 
sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf 
Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zu-
grunde liegende Vorschrift: §  675y des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Ver-
brauchers bei einem vom oder über den Zahlungsemp-
fänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (bei-
spielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrunde liegende 
Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12.  zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des 
Zahlungsdiensterahmenvertrags

a) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
b)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den 

 Vertrag zu kündigen;
c)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungs-

relevante Vereinbarungen:
aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht 

des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen 
Monat nicht überschreiten darf (zugrunde liegende 
Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs),

bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zah-
lungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens zwei Monaten, die voraussetzt, dass 
der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist 
(zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs),

cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrau-
chers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungs-
dienstleister  vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, 

wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Ände-
rung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne aus-
drückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zah-
lungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen 
seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht 
hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: 675g 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

13.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiens-
terahmenvertrag anwendbare Recht oder über das 
 zuständige Gericht;

14.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden 
Beschwerde verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße 
des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflich-
tungen (zugrunde liegenden Vorschriften: §§ 60 bis 62 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Ver-
brauchern offenstehende außergerichtliche Rechts be-
helfsverfahren (zugrunde liegende Vorschrift: § 14 des 
Unterlassungsklagen gesetzes).

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren. Überziehen Sie 
Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder 
überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungs-
möglichkeit, so können wir von Ihnen über die Rückzahlung 
des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus 
weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht 
ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der 
Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Soll-
zinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienst-
leistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragser-
klärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und 
ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung be-
gonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur 
 Zahlung von Wert ersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht 
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig  erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absen-
dung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit 
 diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr 
gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine 
Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem 
 Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Gültigkeitsdauer dieser Informationen
Diese Informationen (Stand: 05/2025) sind bis auf Weiteres 
gültig.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Deutsche Bank AG
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